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Finanzielle Auswirkungen

El keine Berührung des Wirtschaftsplans

El Berührung des Wirtschaftsplans
lšl Erfolgsplan
El Vermögensplan Bereich:
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Wirtschaftsplan
Stadtwerke 2006
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I. Beschlussvorschlaq

Der Werkausschuss der Stadt Eisenach empfiehlt,
der Haupt und Finanzausschuss der Stadt Eisenach empfiehlt,

der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt die Bestellung des
Wirtschaftsprüfungsunternehmens

WIKOM AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Schillerstraße 24
99096 Erfurt

als Prüfer für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2005 der Stadtwerke Eisenach.

ll. Begründung

Gemäß § 6 Abs. 1 sechster Anstrich der Betriebssatzung der Stadtwerke Eisenach entscheidet
der Stadtrat der Stadt Eisenach über die Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss.

Die Werkleitung der Stadtwerke hat nach § 25 Abs. 1 ThürEBV den Jahresabschluss, den
Lagebericht und die Erfolgsübersicht innerhalb von sechs Monaten nach Ende des
Wirtschaftsjahres aufzustellen und gemäß § 85 Abs. 1 ThürKO soll der Jahresabschluss eines
Eigenbetriebes spätestens innerhalb von neun Monaten nach Schluss des Wirtschaftsjahres
geprüft sein.

Da hinsichtlich der Komplexität der Aufgabenstruktur der Stadtwerke und aufgrund des
Nebeneinander von hoheitlichen und gewerblichen Tätigkeiten sich diverse steuerrechtliche und
bilanzielle Problembereiche ergeben, die im Rahmen der Jahresabschlussprüfung mit zu
berücksichtigen sind und daneben die bestehenden besonderen Spezifikationen der
Umsatzsteuer beachtet werden müssen, wurde bei der Auswahl des
Wirtschaftsprüfungsunternehmens im Vorfeld darauf geachtet, dass das Unternehmen neben
vorgenannten Kenntnissen auch einschlägiges Erfahrungswissen bei der Prüfung von
gleichartigen /ähnlichen Mandanten im kommunalen Bereich vonıveist, denn neben den bei
allen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vorzufindenden Kenntnissen im Handels- und
Steuerrecht sind bei der Prüfung des Eigenbetriebes „Stadtwerke Eisenach“ insbesondere
Erfahrungen im kommunalspezifischen Haushalts- und Steuerrecht notwendig, um damit
verbundene betriebswirtschaftliche und haushaltsrechtliche Auswirkungen analysieren zu
können.

Die WIKOM AG fungierte bereits als Prüfer für den Jahresabschluss der Geschäftsjahre 2003
und 2004 der Stadtwerke Eisenach. Die 3-Jahresfrist für den Wechsel des Prüfunternehmens
wird folglich eingehalten.

Aus unserer Sicht ist durch ihre Prüfungserfahrung die WIKOM AG bestens geeignet, den
erhöhten Anforderungen durch fachliche Kompetenz und Erfahrungswissen gerecht zu werden
und dadurch die Prüfung im gesetzlich benannten Zeitraum sicherzustellen.
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